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A Zusammenfassung 
 
Der sächsische Staatshaushalt steht wie die meisten öffentlichen Haushalte vor der 
Herausforderung, die heutigen komplexen finanzwirtschaftlichen Vorgänge über ein 
tradiertes kamerales Haushaltssystem abzubilden. Das geht zwangsläufig mit Trans-
parenz- und Steuerungsverlusten einher. In diesem Zusammenhang wird seit Jahren 
die Einführung des Neuen Steuerungsmodells im Freistaat diskutiert und erprobt. Eine 
Entscheidung zur landesweiten Einführung steht jedoch noch aus. Begründet wurde 
dies zuletzt mit dem anstehenden Transformationsprozess im sächsischen Staats-
haushalt.  
 
Aber gerade die Anpassung an die erwartete rückläufige Einnahmesituation wegen 
des Auslaufens des Solidarpakts, der Rückgänge bei den EU-Mitteln und aufgrund der 
demografischen Entwicklung fordern zukunftsorientierte tragfähige Haushaltsstruktu-
ren. Dazu bedarf es Informationen zu den langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Entscheidungen. Diese werden per se nicht vom kameralen Buchführungssystem 
geliefert.  
 
Das alternativ zur Debatte stehende Neue Steuerungsmodell bietet die Voraussetzun-
gen, über einen periodengerechten Ausweis der Aufwendungen und Erträge, öffentli-
che Leistungen und Ressourcen transparent zu planen und den Ressourcenverbrauch 
und die erzielten Leistungen zu dokumentieren. Das ist die Grundlage für die Abkehr 
von der titelorientierten Detailsteuerung hin zu einer Ziel- und Wirkungsorientierung 
und damit für die zukunftsorientierte Gestaltung des Staatshaushalts im Sinne der 
intergenerativen Gerechtigkeit.  
 
Allerdings liegen für diesen entscheidenden Bestandteil der Einführung der Neuen 
Steuerung auf Länderebene bislang kaum belastbare Erfahrungen vor. Auch die säch-
sischen Erkenntnisse in den Modellen und Staatsbetrieben sind dazu aus unserer 
Sicht noch nicht ausreichend.  
 
Aus diesem Grund rät der SRH, die bisherigen Erfahrungen mit dem Neuen Steue-
rungsmodell zu erhalten und in der bewährten Weise schrittweise weiter zu führen. 
Auf Modellprojekte außerhalb des Neuen Steuerungsmodells sollte verzichtet werden. 
 
Mit der Vermögensrechnung hat der Freistaat bereits eine Grundlage für nachhaltige 
Entscheidungen gelegt. Der SRH sieht jedoch noch einigen Verbesserungsbedarf in 
der Erfassung, Bewertung und Darstellung der Vermögensrechnung.  
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Die zunehmende Fragmentierung des Staatshaushalts schränkt die Transparenz und 
die Steuerungsmöglichkeit erheblich ein. Der SRH schlägt vor, alle Staatsbetriebe auf 
das Neue Steuerungsmodell umzustellen und so für diesen Bereich eine einheitliche 
Handhabung zu gewährleisten. Dieser Schritt ist die wesentliche Voraussetzung für 
eine Konsolidierung der Staatsbetriebe in der Vermögensrechnung des Freistaates, 
die aus unserer Sicht für die Aussagefähigkeit der Vermögensrechnung dringend er-
forderlich ist. Darüber hinaus halten wir in Anbetracht ihres erheblichen Haushaltsvo-
lumens auch eine Konsolidierung der Hochschulen für angezeigt. 
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B Vorbemerkungen 
 
Der SRH hat in seiner Beratenden Äußerung vom Juni 20101 den Konflikt für das parlamen-
tarische Budgetrecht aus der erforderlichen Bindung der öffentlichen Mittel und der notwen-
digen Flexibilität im Haushaltsvollzug eingehend dargestellt.  
 
Er forderte im Interesse der Ausübung der Kontrollfunktionen durch Parlament und Rech-
nungshof sowie der Transparenz des Staatshaushaltes, den Einsatz der Flexibilisierungsin-
strumente auf einen maßvollen Umfang zurückzuführen. Für den erreichten Flexibilisie-
rungsgrad und die dadurch faktische Budgetierung fehlen bislang adäquate Steuerungsin-
strumente im sächsischen Staatshaushalt.  
 
Mit dem Rundschreiben zur Aufstellung des Doppelhaushaltes 2013/2014 hat das Sächsi-
sche Finanzministerium auf die Kritik so weit reagiert, dass alle Haushaltsvermerke grund-
sätzlich auf ihre Erforderlichkeit zu prüfen sind. Die Haushaltsvermerke sollen neu gestaltet 
werden. 
 
Das Problem, dass die Komplexität der heutigen finanzwirtschaftlichen Vorgänge eine Abbil-
dung über die reine Kameralistik kaum mehr zulässt, wird sich auf diesem Weg jedoch nicht 
lösen lassen. Ein transparentes Haushaltswesen ist aber unabdingbare Voraussetzung für 
nachvollziehbare Entscheidungen im Sinne der Generationengerechtigkeit und Nachhaltig-
keit.  
 
 
C Ausgangssituation 
 
Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise haben bisher nicht zu den befürchteten 
Einbrüchen der haushaltswirtschaftlichen Lage des Freistaates geführt. Zurzeit kann die Si-
tuation nicht zuletzt wegen der ausgeprägten Vorsorgemaßnahmen des Freistaates als stabil 
eingeschätzt werden.  
 
Um diesen Stand nicht zu gefährden, muss den anstehenden Einnahmerückgängen begeg-
net werden. Nach der langfristigen Prognose des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung zur 
Einnahmenentwicklung für den Landeshaushalt des Freistaates Sachsen bis zum Jahr 2025 
werden die Einnahmen real um rd. 3 Mrd. € zurückgehen. Pro Kopf geht die Prognose von 
einem Rückgang um 8,5 % der Einnahmen aus. Das Auslaufen der Solidarpaktmittel bis 
2020 ist langfristig bekannt und muss in die Haushaltsplanung einbezogen werden.2 
                                                 
1 Sächsischer Rechnungshof, Transparenz, Haushaltsflexibilisierung, Budgetrecht, Beratende Äußerung nach 

§ 88 Abs. 2 Sächsische Haushaltsordnung (SäHO), Juni 2010. 
2 Mittelfristige Finanzplanung des Freistaates Sachsen 2011 - 2015 S. 20 ff. 
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Bei der Anpassung der Ausgaben- an die (zukünftige) Einnahmesituation sollte nicht der 
kurzfristige Haushaltsausgleich im Mittelpunkt stehen. Vielmehr erfordert die Generationen-
gerechtigkeit Haushaltsstrukturen, die eine langfristige Tragfähigkeit des sächsischen Haus-
halts gewährleisten. Hierzu bedarf es zukunftsorientierter Konzepte der Staatsregierung. 
Notwendigen strukturellen Anpassungsmaßnahmen muss eine ausführliche Aufgabenkritik 
verbunden mit einer Überprüfung der vorhandenen Organisationsstrukturen vorangehen, 
denn der finanzpolitische Handlungsrahmen des Freistaates Sachsen ist beschränkt.  
 
Mögliche Einsparungen bei Investitionsausgaben sind bis einschließlich 2019 durch die er-
forderliche Einhaltung der zweckgerechten Verwendung der Solidarpaktmittel begrenzt. We-
sentliche Bedeutung für die Konsolidierung des Staatshaushalts nimmt der Stellenabbau ein. 
Bis zum Jahr 2020 soll die Zahl der Stellen von 85.542 im Jahr 2012 auf einen Richtwert von 
rd. 70.000 Stellen abgebaut werden. Ein tragfähiges Umsetzungskonzept dafür gibt es bis-
lang noch nicht. 
 
 
D Gestaltung des Haushaltssystems - Neue Steuerungsinstrumente  
 
Angesichts des anstehenden Transformationsprozesses für den sächsischen Staatshaushalt 
stellt sich erneut die Frage nach den geeigneten Instrumenten.  
 
Aufgabe des kameralen Buchführungssystems ist es, Einnahmen und Ausgaben jährlich 
gegenüberzustellen. Es stellt grundsätzlich keine Informationen zu langfristigen wirtschaftli-
chen Auswirkungen der politischen Haushaltsentscheidungen bereit. Das kamerale System 
wird den heutigen komplexen haushaltswirtschaftlichen Prozessen nicht mehr gerecht. 
 
Alternativ steht das so genannte Neue Steuerungsmodell zur Debatte, das Sächsische Mo-
dell beruht grundsätzlich auf einer kaufmännischen Buchführung. Es bietet die Vorausset-
zungen, über einen periodengerechten Ausweis der Aufwendungen und Erträge, öffentliche 
Leistungen und Ressourcen transparent zu planen und den Ressourcenverbrauch und die 
erzielten Leistungen zu dokumentieren, als Grundlage für ein transparentes Haushaltswesen 
und nachvollziehbare Entscheidungen im Sinne der Generationengerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit.  
 
Mit Kabinettsbeschluss vom März 2000 wurde das SMF mit der Erarbeitung von Richtlinien 
zur „koordinierten Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden in die Sächsische Staats-
verwaltung („Neues Steuerungsmodell“) beauftragt. Damit sollte den bis dahin verbreiteten 
Teilansätzen und uneinheitlichen Vorgehensweisen beim Einsatz von Elementen des Neuen 
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Steuerungsmodells im Freistaat begegnet werden, da „das Neue Steuerungssystem letztlich 
nur als Gesamtsystem funktionieren kann“.3 
 
Die Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsregierung zur koordinierten Einführung des 
Neuen Steuerungsmodells in der Sächsischen Staatsverwaltung (VwV-NSM) wurde am 
8. Juli 2003 vom Kabinett beschlossen. Die VwV-NSM schreibt die Anwendung der Bestim-
mungen des Rahmenhandbuchs „Neues Steuerungsmodell der Sächsischen Staatsverwal-
tung“ (NSM-Rahmenhandbuch) bei der Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden und 
Steuerungselemente vor. Zunächst war eine Erprobung in folgenden Modellbehörden ge-
plant:  
 
• Landesamt für Archäologie mit Museum für Vorgeschichte, 
• Justizvollzugsanstalt Waldheim, 
• Vermessungsamt Plauen, 
• Staatsbetrieb Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen - Schlossbetrieb Moritz-

burg. 
 
Darüber hinaus wurde das Neue Steuerungssystem in zahlreichen Staatsbetrieben umge-
setzt.  
 
Der Prozess der Umsetzung und das NSM-Konzept wurden in der Vergangenheit 
mehrfach positiv evaluiert.4 Die Funktionsfähigkeit der wesentlichen Bestandteile Pla-
nung/Zielvereinbarung und Budgetierung wurde aber bislang nicht abschließend eva-
luiert und in ihren Auswirkungen auf den Gesamthaushalt betrachtet.  
 
Die Eignung betriebswirtschaftlicher Instrumente in öffentlichen Verwaltungen ist seit Jahren 
in der Diskussion. Für die Kommunen hat die Ständige Konferenz der Innenminister und 
-senatoren der Länder (IMK) 2003 die Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, 
wonach von einem zahlungsorientierten auf ein ressourcenorientiertes Haushalts- und Rech-
nungswesen umzustellen ist. Die Wahl stand zwischen erweiterter kameralistischer Buchfüh-
rung oder einem doppischen Haushalts- und Rechnungswesen. Der Sächsische Landtag hat 
2007 die Einführung eines doppischen Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen 
des Freistaates Sachsen spätestens zum 01.01.2013 beschlossen.  
 
In den Bundesländern gibt es dagegen keine gemeinsame Entscheidung für ein Haushalts-
system. Aber die Voraussetzungen für Umgestaltungen im staatlichen Haushaltswesen sind 
mit dem Gesetz zur Modernisierung des HGrG vom 10.07.2009 gegeben. Darin wurde die 

                                                 
3 Kabinettbeschluss Nr. 03/61, Sitzung des Kabinetts vom 14.03.2000.  
4 Sächsischer Rechnungshof, Jahresbericht 2009, Beitrag 7, S. 139 ff. 



10 

zwingende Verpflichtung von Bund und Ländern, ein kamerales Rechnungswesen zu führen, 
aufgehoben. Nach § 49a HGrG wurde ein gemeinsames Gremium von Bund und Ländern 
eingerichtet, das zur Gewährleistung einheitlicher Verfahrens- und Datengrundlagen jeweils 
für Kameralistik, Doppik und Produkthaushalte Standards erarbeitet. Die „Standards staatli-
cher Doppik“ legen einheitliche Ansatz-, Bewertungs- und Darstellungsregeln für öffentliche 
Haushalte fest.  
 
Die Erfahrungen bei der Anwendung neuer Steuerungsinstrumente auf der Länder-
ebene sind bislang eher gering.  
 
Der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg hat im November 2010 mit einer 
Beratenden Äußerung die Ausgestaltung wesentlicher Aspekte des parlamentarischen Bud-
getrechts und die Umsetzung des Neuen Haushaltswesens Hamburg analysiert. Er kommt 
im Ergebnis zu vergleichbaren Schlussfolgerungen wie der SRH. Der Hamburger Rech-
nungshof stellt fest, dass das heutige kamerale Haushaltswesen mit seiner titelbezogenen 
Ermächtigung und seiner hohen Flexibilität im Haushaltsvollzug den Anliegen der Verwaltung 
noch Rechnung tragen kann, die parlamentarische Steuerung aber eher schwächt. Die Klein-
teiligkeit des Haushalts gibt eine faktisch nicht mehr gegebene Einflussnahmemöglichkeit 
des Parlaments im Detail vor. Er hält einen Haushaltsplan mit transparenten Zielen der Re-
gierung und entsprechenden Kennzahlen und Zielwerten für geeignet, eine qualitativ neue 
Form der parlamentarischen Beratung und Ausübung des Budgetrechts zu ermöglichen.  
 
Den entscheidenden Faktor sieht der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg in 
der Frage des politischen Willens bei der praktischen Anwendung und Ausfüllung des Neuen 
Haushaltswesens.5 
 
Genau dieser Punkt ist derzeit bei der Umsetzung des hessischen Modells der Neuen Ver-
waltungssteuerung zum Hemmnis geworden. Das alte Rechnungswesen wurde durch ein 
neues ersetzt, eine neue ziel- und wirkungsorientierte Steuerung staatlicher Leistungen wur-
de bisher noch nicht erreicht.6  
 
Erfolg verspricht eine neue Haushaltswirtschaft also nur, wenn sie mit dem politi-
schen Willen zum Umdenken einhergeht. Die Entscheidung muss das Parlament tref-
fen.  
 

                                                 
5 Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg, Budgetrecht im Neuen Haushaltswesen, Beratende Äuße-

rung nach § 88 Absatz 2 LHO, Hamburg, den 19. November 2010. 
6 Prof. Dr. Friedrich W. Bolay: Ist die Neue Verwaltungssteuerung in Hessen gescheitert?, in: Verwaltung und 

Management, 2012 (Heft 1), S. 17 - 20. 
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Nach wie vor stehen im kameralen System die klassischen Instrumente der Haushaltspla-
nung und Steuerung zur Verfügung. Gerade im anstehenden Transformationsprozess 
scheint es problematisch, bewährte Vorgehensweisen zu verändern, nicht zuletzt wegen der 
erheblichen Kosten, die eine Systemumstellung mit sich bringt.  
 
Außerdem fehlen bei den Ressorts aufgrund der umfänglich eingeräumten Flexibilitäten im 
jetzigen Staatshaushalt nachhaltige Anreize zu einer Neuorientierung. In den zunehmenden 
Experimentierklauseln erkennt der SRH im Rahmen seiner Prüfungen regelmäßig die Ver-
schärfung der Intransparenz des Staatshaushaltes. Die klassischen Prinzipien der Kamera-
listik werden durch eine starke Anwendung der als Ausnahme eingerichteten Instrumente der 
Flexibilisierung überdehnt, ohne einen entsprechenden Ersatz für Transparenz zu schaffen. 
Die damit erreichten Effekte hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Mitteleinsatzes lassen sich 
mangels Bestimmung der Ausgangslage und konkreter Zielvorgaben nicht ermitteln. Vor 
diesem Hintergrund kommt bspw. der Evaluierung der derzeit laufenden Modelle zur Perso-
nalausgabenflexibilisierung eine hohe Bedeutung zu. 
 
Das alternativ diskutierte Modell der erweiterten Kameralistik hält der SRH nicht für geeignet. 
Grundsätzlich liefert es im Ergebnis die gleichen Informationen wie die kaufmännische Buch-
führung, allerdings mit dem Aufwand und der Fehleranfälligkeit zahlreicher Nebenrechnun-
gen. Die Weiterführung und Qualifizierung der Vermögensrechnung und die Einführung einer 
Kosten- und Leistungsrechnung stehen auch bei diesem System an. Problematisch ist ins-
besondere, dass die Chance zu einem tatsächlichen Umdenken verschwindend gering wird, 
da die bisherigen Informationsquellen in gleicher Weise zur Verfügung stehen und die zu-
sätzlichen Informationen nicht nachgefragt werden. Die Erstellung eines konsolidierten Ab-
schlusses unter Einbeziehung aller Nebenhaushalte führt bei Anwendung der erweiterten 
Kameralistik langfristig zu einem sehr hohen Aufwand. 
 
Für das Neue Steuerungsmodell spricht, dass die neuen Instrumente wesentlich bessere 
Voraussetzungen bieten, die parlamentarische Steuerung von der titelorientierten Detail-
steuerung zu einer Ziel- und Wirkungsorientierung zu wandeln und den anstehenden Konso-
lidierungsprozess dadurch im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit zukunftsorientiert zu 
gestalten.  
 
Allerdings liegen für diesen entscheidenden Bestandteil der Neuen Steuerung, die Nutzung 
der neu gewonnenen Erkenntnisse im Steuerungsprozess, auf Länderebene bislang kaum 
belastbare Erfahrungen vor. Auch die sächsischen Erkenntnisse in den Modellen und 
Staatsbetrieben sind dazu aus unserer Sicht noch nicht ausreichend für eine Überwälzung 
auf den Gesamthaushalt.  
 



12 

Aus diesem Grund rät der SRH, die bisherigen Erfahrungen mit dem Neuen Steue-
rungsmodell zu erhalten und in der bewährten Weise schrittweise weiter zu führen.  
 
Bei dem derzeit bestehenden Veränderungsbedarf hält der SRH eine deutliche Positi-
onierung des Parlaments für erforderlich. Das schließt auch einen realistischen Zeit-
rahmen für weitere Vorhaben bei der Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells ein.  
 
 
E Empfehlungen des Sächsischen Rechnungshofs 
 
Der SRH empfiehlt folgende Schritte auf dem Weg der weiteren Erprobung des Neuen Steu-
erungsmodells.  
 
• Umgang mit Nebenhaushalten 
 
Der SRH verfolgt mit Sorge die Bestrebungen, wesentliche Teile des Staatshaushaltes  
außerhalb des Kernhaushaltes abzuwickeln. Diese Praxis führt zu weiteren Intransparenzen 
im Staatshaushalt.7  
 
Es erfolgen zunehmend Ausgliederungen in Nebenhaushalte. Zu den Nebenhaushalten ge-
hören die Staatsbetriebe und Einrichtungen, die wie Staatsbetriebe geführt werden (z. B. 
Krankenhäuser), juristische Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Stiftungen, 
Anstalten) und Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts sowie Sondervermögen 
(z. B. Grundstock, Fonds). Im Hj. 2010 flossen rd. 17 % der Gesamtausgaben in Neben-
haushalte. Im Hj. 2012 wird bereits rd. jede 5. Stelle des Gesamtstellenplans in einem Ne-
benhaushalt veranschlagt sein.  
 
In den Nebenhaushalten herrschen unterschiedliche Rechnungsstile vor. Staatsbetriebe ha-
ben nach § 74 SäHO nach den Regeln der kaufmännischen Buchführung zu buchen. Aus-
nahmen sind zugelassen. Diese Staatsbetriebe buchen kameral. Die kaufmännisch buchen-
den Staatsbetriebe sind teilweise an das NSM angepasst. Für die Hochschulen wurde im 
Rahmen ihrer Ausgliederung in Körperschaften eine Neue Hochschulsteuerung eingerichtet, 
wonach die Hochschulen ebenfalls ein kaufmännisches Rechnungswesen einführen sollen. 
Die Beteiligungen sind als Kapitalgesellschaften dem Handelsgesetzbuch unterworfen.  
 

                                                 
7 Sächsischer Rechnungshof, Jahresbericht 2009 Beitrag 3, S. 97, Jahresbericht 2010, Beitrag 3, S. 72 und 

Jahresbericht 2011, Beitrag 3, S. 61 ff. 
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Ein Gesamtüberblick über die tatsächliche Haushaltslage des Freistaates ist unter 
diesen Voraussetzungen nicht mehr gegeben. Eine Risikosteuerung im Interesse des 
Gesamthaushaltes ist nicht möglich. 
 
Der SRH schlägt vor, zunächst alle Staatsbetriebe auf NSM umzustellen und so für 
diesen Bereich eine einheitliche Handhabung zu gewährleisten. Gleichzeitig sind 
Staatsbetriebe, die bereits NSM eingeführt oder erprobt haben, vollständig an die Vor-
gaben des NSM-Rahmenhandbuch anzupassen. Eine qualifizierte Steuerung über 
Produkte und Kennzahlen anstatt über Zuschusstitel ist dann möglich.8 
 
Diese Schritte sind wesentliche Voraussetzungen für eine Konsolidierung der Staatsbetriebe 
in der Vermögensrechnung des Freistaates, die aus unserer Sicht für die Aussagefähigkeit 
der Vermögensrechnung dringend erforderlich ist.9 Dazu sollte die Entscheidung für eine 
einheitliche Software nicht mehr aufgeschoben werden. 
 
Darüber hinaus halten wir in Anbetracht ihres erheblichen Zuschussvolumens von 592 Mio. € 
(2011) auch eine Konsolidierung der Hochschulen in der Vermögensrechnung für angezeigt. 
 
Langfristig sollte nicht ausgeschlossen werden, die Mehrheitsbeteiligungen des Freistaates 
an Unternehmen des öffentlichen und des privaten Rechts zu konsolidieren.  
 
Der Freistaat ist in diesen Bereichen Eigentümer/Miteigentümer und damit Träger der finan-
ziellen Risiken, die sich aus dem Geschäftsgebaren der Nebenhaushalte ergeben. Insofern 
ist die tatsächliche Haushaltslage umfassend nur über eine Vermögensrechnung aller Berei-
che feststellbar. 
 
Wo erforderlich, müssen dazu die Rechnungslegungssysteme in den unterschiedli-
chen Bereichen der Nebenhaushalte angeglichen werden und einheitliche Bewer-
tungs- und Bilanzierungsvorschriften zugrunde gelegt werden. Zur Steuerung und 
Kontrolle der Nebenhaushalte erachten wir auch eine Stärkung des betriebswirtschaft-
lichen Verständnisses in den Ressorts für notwendig.  
 

                                                 
8 Sächsischer Rechnungshof, Jahresbericht 2011, Beitrag 3, S. 67. 
9  Sächsischer Rechnungshof, Jahresbericht 2009, Beitrag 5, S. 116 f. und Jahresbericht 2011, Beitrag Nr. 5, 

S. 89 f. 
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• Qualifizierung der Vermögensrechnung  
 
Das kameralistische Buchführungssystem ist auf den jährlichen Nachweis der Einnahmen 
und Ausgaben beschränkt. Mit der Ergänzung der Haushaltsrechnung um eine Vermögens-
rechnung werden zumindest teilweise der Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr und künf-
tige Belastungen des Staatshaushaltes abgebildet. Damit kann die Vermögensrechnung zu 
einem Instrument für politische Entscheidungen im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit 
weiter entwickelt werden. Dem Vermögen werden die Schulden und Verpflichtungen des 
Freistaates gegenüber gestellt. Insofern erleichtert die Vermögensrechnung die Einschät-
zung der wirtschaftlichen Lage des Freistaates.  
 
Die Vermögensrechnung des Freistaates ist noch nicht vollständig. Unter Beachtung des 
Erhebungs- und Bewertungsaufwandes sollte die Vermögensrechnung schrittweise aufge-
baut und qualifiziert werden. 
 
Bis heute fehlen bspw. Angaben zu den Kunst- und Sammlungsgegenständen des Freistaa-
tes. Nach Kenntnis des SRH gibt es aber Aktivitäten, die Kunst- und Sammlungsgegenstän-
de zu erfassen. 
 
Der SRH hält auch eine Erfassung der bislang in der Vermögensrechnung fehlenden übrigen 
beweglichen Vermögensgegenstände für erforderlich. Dies muss nicht unbedingt für Altbe-
stände erfolgen. Bei Neuanschaffungen sind die Vermögensgegenstände zu Anschaffungs-
kosten zu erfassen.  
 
Defizite sieht der SRH in der ungenügenden Abbildung von Verpflichtungen des Freistaates. 
Einerseits werden die großen Zahlungsverpflichtungen für Pensionsverpflichtungen und aus 
dem Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonder-
versorgungssystemen des Beitrittsgebietes ausgewiesen. Korrespondierend zu den Pensi-
onslasten sind die Ansparungen für Pensionsverpflichtungen als Vermögensbestandteil des 
Freistaates ausgewiesen.  
 
Dagegen wird beispielsweise das Sondervermögen „Altlastenfonds Sachsen“ mit einem Be-
stand von rd. 96 Mio. € (Stand 31.12.2010) nur im Vermögensbestand abgebildet. Es beruht 
auf einem Pauschalierungsabkommen zwischen dem Freistaat Sachsen und dem Bund. In 
das Sondervermögen wurden eine abgezinste Einmalzahlung des Bundes und die entspre-
chenden Landesmittel eingestellt. Die Zahlungsverpflichtungen des Freistaates aus Altlasten 
werden nicht als Verpflichtung in die Vermögensrechnung aufgenommen. Insofern ist in der 
Vermögensrechnung die tatsächliche Haushalts- und Vermögenslage des Freistaates nicht 
korrekt wieder gegeben. 
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Aus Gründen der transparenten Darstellung der Haushalts- und Vermögenslage sollte über-
legt werden, langfristige finanzielle Verpflichtungen in der Vermögensrechnung auszuweisen. 
So ist beispielsweise bei dem Projekt City-Tunnel Leipzig der Freistaat bekanntermaßen 
erhebliche Zahlungsverpflichtungen eingegangen, die in einer Vermögensrechnung auszu-
weisen wären.10  
 
Der SRH regt weiterhin an, bei den Zahlungsverpflichtungen der Altersversorgung auch die 
Zahlungsverpflichtungen des Freistaates aus Altersteilzeitverträgen aufzunehmen, wie es 
bereits z. T. bei den Nebenhaushalten erfolgt und für die Kommunen verbindlich vorgegeben 
ist.11  
 
Zum Konsolidierungsbedarf verweisen wir auf unsere Ausführungen zum Thema Neben-
haushalte.  
 
Mit der Initiative des Freistaates zur Erstellung einer Vermögensrechnung ist eine so-
lide Grundlage für nachhaltige Entscheidungen im Freistaat gelegt.  
 
Jedoch bedarf es noch einiger Verbesserungen in der Erfassung, Bewertung und Dar-
stellung der Vermögensrechnung. Der SRH sieht in der Zusammenlegung der Zustän-
digkeiten für die Vermögensrechnung und das NSM im SMF die besten Voraussetzun-
gen, die Vermögensrechnung als Einstieg in ein neues Haushaltssystem zu verstehen.  
 
Die „Standards staatlicher Doppik“ (§ 49 HGrG) legen einheitliche Ansatz-, Bewertungs- und 
Darstellungsregeln für öffentliche Haushalte fest. Sie sind zwingend anzuwenden, wenn die 
Haushaltswirtschaft in ihrem Rechnungswesen nach den Grundsätzen der staatlichen dop-
pelten Buchführung ausgestaltet ist. Bund und Länder mit erweitert kameralen Haushalten, 
die einen erweiterten Vermögensnachweis erstellen, sollen die „Standards staatlicher Dop-
pik“ für den erweiterten Vermögensnachweis zur Erfassung und Bewertung der Vermögens-
gegenstände und Schulden anwenden.12 
 
Um bei einer möglichen Umstellung des Haushaltssystems auf der Vermögensrech-
nung aufbauen zu können, empfiehlt der SRH bei der weiteren Gestaltung der Vermö-
gensrechnung die „Standards staatlicher Doppik“ zu berücksichtigen.  
 
 

                                                 
10  Vgl. Sächsischer Rechnungshof, City-Tunnel Leipzig, Gutachten nach § 88 Abs. 3 SäHO, April 2011. 
11 Vgl. Sächsischer Rechnungshof, Jahresbericht 2009, Beitrag 5, S. 120 und Jahresbericht 2011, Beitrag 

Nr. 5, S. 94. 
12 Standards für die staatliche doppelte Buchführung (Standards staatliche Doppik) nach § 7a HGrG i. V. m. 

§ 49a HGrG, Stand 09.08.2011, S. 12. 
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• Umgang mit Modellprojekten 
 
Der ausgiebige Einsatz von Flexibilisierungsinstrumenten im Staatshaushalt hat im Ergebnis 
zu faktischen Budgetierungen im Kernhaushalt geführt.  
 
Nach § 7a SäHO ist eine Budgetierung nur zulässig, wenn über eine funktionsfähige Kosten- 
und Leistungsrechnung hinaus eine wirksame Ergebnissteuerung und -kontrolle mittels Pro-
dukthaushalt, Zielvereinbarung und kennzahlengestütztem Berichtswesen eingerichtet ist, 
die Steuerung und Kontrolle beim Einsatz öffentlicher Mittel garantieren und sicherstellen, 
dass das jeweils verfügbare Ausgabevolumen nicht überschritten wird. 
 
Zur koordinierten Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden und Steuerungsele-
mente i. S. v. § 7 Abs. 3, § 7a SäHO und den Normen zur Einführung der Budgetierung 
im jeweiligen Haushaltsgesetz und zur Sicherstellung einheitlichen Verwaltungshan-
delns sind die Regelungen der VwV-NSM anzuwenden. Danach sind bei der Einfüh-
rung betriebswirtschaftlicher Methoden und Steuerungselemente die Bestimmungen 
des Rahmenhandbuchs „Neues Steuerungsmodell der Sächsischen Staatsverwal-
tung“ (NSM-Rahmenhandbuch) die relevante Grundlage. 
 
Trotz dieser eindeutigen Regelungen gibt es weiterhin Aktivitäten, außerhalb der genannten 
Vorgaben Budgetierungsversuche zu unternehmen, wie beispielsweise die Modellprojekte 
zur Personalausgabenflexibilisierung im Staatshaushalt 2011/2012. Die Erarbeitung solcher 
Projekte verursacht zusätzlichen Aufwand, ohne dass Nutzen und Strategie für den Gesamt-
haushalt erkennbar sind. Eine Evaluierung durch einen externen Dritten steht noch aus und 
soll z. B. in der SK am Ende des Pilotierungszeitraumes (2012) durchgeführt werden. 
 
Mit diesen Einzelmaßnahmen entfernt sich der Freistaat zunehmend von einer koordinierten 
Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden. Der SRH rät von weiteren Modellversuchen 
außerhalb des NSM-Projektes, insbesondere im Personalbereich, ab. Der vorgesehene, an-
spruchsvolle Personalabbau verlangt vielmehr nach einem strategisch ausgerichteten ge-
samtstaatlichen Personalabbaukonzept. 
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Der SRH empfiehlt, die verbliebenen NSM-Modelle nicht vorschnell aufzugeben. Der wesent-
liche Vorteil des NSM besteht in der zugrunde liegenden gesamtstaatlichen Konzeption. Eine 
endgültige Aussage hinsichtlich der Anwendbarkeit der Ergebnisse aus dem NSM-Projekt ist 
aufgrund der bislang begrenzten Umsetzung noch nicht möglich. Die bisherigen Aktivitäten 
sind auf die jeweilige Einrichtung beschränkt ohne Einbindung der übergeordneten Ebenen. 
Ein Controlling, in dem die in den Modellen gewonnenen Informationen zielgerichtet ausge-
wertet werden, ist modellübergreifend nicht etabliert worden.13  
 
Die Kompetenz im Umgang mit den NSM-Controllinginstrumenten und die zielgerechte 
Nutzung der Informationen aus den Modellen muss gestärkt werden.  
 
 
F Fazit 
 
Nach Ansicht des SRH ist es unter Beachtung des anstehenden Haushaltstransformations-
prozesses nachvollziehbar, dass etablierte Instrumente der Kameralistik nicht voreilig zu-
gunsten noch nicht ausreichend erprobter neuer Systeme ersetzt werden. Aus diesem Grund 
rät der SRH, die bisherigen Erfahrungen mit dem Neuen Steuerungsmodell zu erhalten und 
in der bewährten Weise schrittweise weiter zu führen.  
 
Langfristig sollte das Neue Steuerungsmodell Bestandteil haushaltswirtschaftlicher Verände-
rungsprozesse sein. Es bietet die Voraussetzungen für vollständige und transparente Infor-
mationsgrundlagen als Basis für nachhaltige Planungen und Entscheidungen.  
 
Der Transparenzeffekt aus den Vorgaben des Haushaltsaufstellungsschreibens 2013/2014 
bleibt abzuwarten. Zur Gewährleistung der parlamentarischen Steuerung und Kontrolle soll-
ten die oben genannten Punkte umgesetzt werden.  
 

                                                 
13 Sächsischer Rechnungshof, Jahresbericht 2009, Beitrag 7, S. 141 f. 
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Der SRH empfiehlt dringend, eine weitere Zersplitterung des Staatshaushalts zu ver-
meiden und auf einzelne Experimentierklauseln zu verzichten. Er hält eine strategi-
sche Ausrichtung der weiteren Aktivitäten zur Koordinierung und Steuerung des Ge-
samthaushaltes und für die Sicherstellung des parlamentarischen Budgetrechts für 
unerlässlich. Seitens des Parlaments ist eine deutliche Positionierung erforderlich. 
Das schließt auch die Festlegung eines realistischen Zeitrahmens für weitere Vorha-
ben bei der Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells ein.  
 
 
G Stellungnahme des SMF 
 
Das SMF befürwortet die vom SRH gegebenen Empfehlungen zur weiteren NSM-Um-
setzung: 
 
• Erhalt der bisherigen Erfahrungen mit dem NSM und Weiterführung in bewährter Weise,  
• Verzicht auf Modellprojekte außerhalb des NSM und 
• Umstellung aller Staatsbetriebe auf NSM. 
 
Insbesondere die Umsetzung des NSM in allen Staatsbetrieben entspräche der Sichtweise 
des Lenkungsausschusses NSM, der sich mehrheitlich für eine NSM-Einführung in allen 
Staatsbetrieben und die Implementierung einer NSM-Standardsoftware ausgesprochen ha-
be.  
 
Auch wenn kurzfristig eine flächendeckende Implementierung des NSM im hoheitlichen Be-
reich nicht vorgesehen sei, bleibe die Option, insbesondere durch die Überführung der JVA 
Waldheim in den NSM-Echtbetrieb, erhalten. 
 
Die vom SRH vorgetragenen Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Vermögensrech-
nung werde das SMF im Rahmen der langfristig angelegten Qualifizierung der Vermögens-
rechnung aufgreifen und in Abstimmung mit dem SRH umsetzen.  
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